
  08.11.1973 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.11.1973 

Geschäftszahl 

0666/73 

Rechtssatz 

Die Befreiung von der Beibringung des Tarifierungsnachweises setzt das Vertrauen der Behörde gegenüber 
bestimmten Personen voraus. Eine Befreiung von der Beibringung des Tarifierungsnachweises erlischt daher von 
selbst, wenn in der Person des Unternehmers, dem sie erteilt worden ist, eine Änderung eintritt und zwar ohne 
dass es eines Widerrufs bedürfte. 


